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teressierten Probleme beigetragen. Unsere Delegation
ist mit zahlreichen und unvergessliehen Eindrücken
nach Liechtenstein zurückgekehrt.

GRUNDSTÜCKERWERB IN DER SCHWEIZ DURCH AUSLÄNDER

Der Umfang des ausländischen Grundeigentums in Fremdenverkehrsorten

bestimmt sich ab Januar 1977 nicht mehr
ausschliesslich nach der Anzahl der seit 1961 erteilten
Bewilligungen, sondern auch nach Einwohnerzahl und Logiernächten,
mit einer Minimalgarantie für kleine Fremdenverkehrsorte.
Diese Neuerung ist ein Schwerpunkt einer auf einJahr
befristeten Verordnung des Bundesrates über den Erwerb von
Grundstücken in Fremdenverkehrsorten durch Personen im
Ausland. Die Verordnung ersetzt den gleichnamigen Bundesrats-
beschluss und gilt bis Ende 1977, also gleich lang wie der
Bundesbeschluss über den Erwerb von Grundstücken durch
Personen im Ausland, für dessen Verlängerung zurzeit eine Vorlage

des Bundesrates ausgearbeitet wird.
Nach der neuen Verordnung unterliegt zudem laut Mitteilung
des Justiz- und Polizeidepartements der Verkauf von
Zweitwohnungen keinen Quantitativen Beschränkungen mehr, wenn sie
hotelmässig bewirtschaftet werden und das Projekt im übrigen
bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Diese umfassen in erster
Linie den Nachweis eines volkswirtschaftlichen Interesses
und einer gesicherten kurz- und langfristigen Gesamtfinanzierung.

REKRUTIERUNG 1977

Die Wehrpflicht beginnt mit dem Kalenderjahr, in welchem
das 20. Altersjähr zurückgelegt wird. In diesem Jahr haben
die Diensttauglichen normalerweise die Rekrutenschule (RS)
zu bestehen, währenddem die Aushebung ein Jahr
vorher, im 19. Altersjahr erfolgt.
Im Jahre 1977 werden die Schweizerbürger des Jahrganges 1958
zur Aushebung aufgeboten, damit sie dann im Jahre 1978 die RS
bestehen können. In diesen Tagen haben auch die aushebungs-
pflichtigen Liechtenstein-Schweizer vom zuständigen Sektionschef

in Buchs die Aufforderung erhalten, ihm gewisse Angaben

23


	Grundstückerwerb in der Schweiz durch Ausländer

